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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

73  Durchführung des Arbeitszeitgesetzes im Pande-
miefall

Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern gemäß § 15 Abs. 2 Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) aus Anlass der Ausbreitung des Coro-
na-Virus (SARS CoV-2) sowie der dadurch hervorgerufenen 
Erkrankung COVID-19 in Deutschland.

Die Bezirksregierung Münster erlässt auf Grundlage des § 
15 Abs. 2 ArbZG in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung:

A. Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS 
CoV-2) gelten bis zum 19. April 2020 folgende Ausnahmen 
vom Arbeitszeitgesetz (ArbZG):

I. Abweichend von § 9 Abs. 1 ArbZG dürfen an Sonn- und 
Feiertagen Personen mit folgenden Tätigkeiten beschäftigt 
werden:

a.  Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissio- 
nieren, Liefern, Be- und Entladen sowie Einräumen pan- 
demierelevanter Produkte.

  „Pandemierelevant“ sind solche Produkte, die unmittel-
bar zur Aufklärung, Eingrenzung und Bekämpfung des 
aktuellen Infektionsgeschehens eingesetzt und derzeit 
oder perspektivisch mit den verfügbaren Kapazitäten 
nicht angeboten werden können.

  Hierunter fallen z. B. Produkte zur Analyse der Infek-
tionen, infektionsrelevante Schutzausrüstung, Desinfek-
tionsmittel oder entsprechende Grundstoffe bzw. deren 
Zulieferungen.

b.  Erbringen pandemierelevanter Dienstleistungen.

  Hierunter fallen auch die medizinische Behandlung und 

die pflegerische Versorgung, die zur optimalen Behand-
lung infizierter Personen dienen oder bei denen aufgrund 
des aktuellen Infektionsgeschehens Zusatzaufwände 
entstehen, einschließlich Assistenz- und Hilfstätig- 
keiten, ebenso wie Labortätigkeiten.

c.  Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissionie-
ren, Liefern, Be- und Entladen sowie Einräumen von 
Medizinprodukten und Medikamenten. 

d.  Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissionie-
ren, Liefern, Be- und Entladen sowie Einräumen von 
Hygieneartikeln, die zur Bekämpfung oder Milderung 
der unmittelbaren Auswirkungen der pandemierelevan-
ten Versorgungssituation notwendig sind, sowie entspre-
chender Grundstoffe bzw. deren Zulieferungen.

e.  Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissionie-
ren, Liefern sowie Be- und Entladen von landwirtschaft-
lichen Urprodukten (unverarbeitete tierische und pflanz-
liche Naturerzeugnisse).

f.  Kommissionieren, Liefern, Be- und Entladen notwendi-
ger Waren des täglichen Gebrauchs im Einzelhandel (z. 
B. Trockensortiment).

g.  Verkaufstätigkeiten einschließlich der erforderlichen 
Vor- und Nacharbeiten in Geschäften des Einzelhandels 
für Lebensmittel, auf Wochenmärkten, bei Abhol- und 
Lieferdiensten für Lebensmittel und in Geschäften des 
Großhandels im Rahmen einer sonntäglichen Öffnung 
von 13 bis 18 Uhr mit Ausnahme des 10., 12. und 13. 
April 2020.

h.  Verkaufstätigkeiten einschließlich der erforderlichen 
Vor- und Nacharbeiten in Apotheken inklusive Abhol- 
und Lieferdienste.

i.  Produktion der Verpackungen (sowohl sog. Erstverpa-

Hinweis: 
Dieser Ausgabe liegt kein Öffentlicher Anzeiger bei.
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leistungen besteht, dem ohne die Inanspruchnahme der 
Ausnahmen nicht entsprochen werden kann, oder

-  wenn der allgemein bestehende Bedarf wegen aktueller 
Personalausfälle anders nicht hinreichend gedeckt wer-
den kann, oder

-  wenn durch die zusätzliche Sonn- und Feiertagsarbeit 
bzw. durch die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit 
zur Kontaktvermeidung die Schichten bzw. die Schicht-
stärken reduziert werden können.

IV. Die unter I. und II. genannten Ausnahmeregelungen gel-
ten für Beschäftigte über 18 Jahre. Für minderjährige Be-
schäftigte bleibt es bei den Regelungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes. Für schwangere und stillende Frauen gelten 
die Regelungen des Mutterschutzgesetzes.

V. Gerade im Hinblick auf die derzeit dynamische Entwick-
lung des Infektionsgeschehens sollten die Arbeitsbedingun-
gen auch bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen so 
gestaltet werden, dass den Beschäftigten situationsabhängig 
möglichst lange Erholungszeiten zur Verfügung stehen.

VI. Diese Bewilligung ersetzt nicht die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebs- bzw. des Personalrates nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz bzw. dem Personalvertretungsge-
setz. 

VII. Da es sich bei der Pandemie und deren Folgen um  
einen dynamischen Prozess handelt, bleiben weitergehende 
oder andere Regelungen vorbehalten. Zudem wird die Si-
tuation rechtzeitig vor Ablauf der Befristung nach erneuter 
Risikoeinschätzung bewertet und die Allgemeinverfügung – 
soweit erforderlich – angepasst.

B. Aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung wird die sofortige Vollziehung im öffentlichen In-
teresse angeordnet. Ein Widerspruch gegen die Allgemein-
verfügung hat keine aufschiebende Wirkung.

C. Diese Allgemeinverfügung tritt gem. § 41 Abs. 4 VwVfG 
NRW am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 außer 
Kraft.

Begründung

Zu A: Begründung für die Ausnahmebewilligung

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung lie-
gen vor.

Die im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Ausnahmen und 
Abweichungen vom Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot sind 
unzureichend, um die im dringenden öffentlichen Interesse 
zu erledigenden Arbeiten zu ermöglichen. 

Das für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung auf der 
Grundlage des § 15 Abs. 2 ArbZG erforderliche dringen-
de öffentliche Interesse ist gegeben. Öffentliche Interessen 
sind grundsätzlich nur Interessen der Allgemeinheit. Außer 
Betracht zu bleiben haben damit in der Regel alle privaten, 
insbesondere wirtschaftlichen Belange der Betriebe, die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feier-
tagen beschäftigen wollen. Das öffentliche Interesse muss 
auch ein gewisses Gewicht haben. Erforderlich ist, dass die 
Maßnahmen einem erheblichen Teil der Bevölkerung die-
nen. Die Ausnahme muss schließlich dringend nötig werden. 
Das ist nur der Fall, wenn ohne zeitnahe und unverzüglich 
erteilte Ausnahmebewilligung erhebliche Nachteile entste-
hen, die im öffentlichen Interesse nicht hinzunehmen sind, 
die aber durch die Ausnahme vermieden werden können.

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 

Das aktuelle Infektionsgeschehen hinsichtlich der Infekti-
onen mit dem Virus SARS-CoV-2 ist in Deutschland ins-
gesamt, aber insbesondere in Nordrhein-Westfalen, überaus 
dynamisch. Um eine Überforderung der medizinischen Ver-

ckungen als auch Verpackungen für die Versendung von 
Waren) für die oben genannten Güter.

j.  Erbringen von Dienstleistungen zur Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge, wenn diese zur Begrenzung bzw. Ab-
milderung von pandemiebedingten Folgen notwendig 
ist. Zur Daseinsvorsorge zählen Dienstleistungen, an 
deren Erbringung ein allgemeines öffentliches Interesse 
besteht, z. B. die Energie- und Wasserversorgung, die 
Abwasser- und Abfallentsorgung, der ÖPNV, sowie Po-
lizei, Krankenhäuser, Friedhöfe oder die Pflegebranche.

Abweichend von § 11 Abs. 3 Satz 1 ArbZG wird festgelegt, 
dass für die im Rahmen der Ausnahmebewilligung geleis-
tete Sonn- und Feiertagsbeschäftigung ein Ersatzruhetag 
innerhalb von acht Wochen zu gewähren ist, statt in der ge-
setzlich vorgeschriebenen Frist von 14 Tagen.

Es wird darauf hingewiesen, dass 

-  mindestens 15 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei blei-
ben müssen (§ 11 Abs. 1 ArbZG),

-  nach § 16 Abs. 2 ArbZG Lage und Dauer der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeiten (Beginn und Ende) zu doku-
mentieren sind.

II. Abweichend von § 3 ArbZG dürfen bei den unter I. ge-
nannten Tätigkeiten sowie

a. bei Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,

b.  zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie der Funktionsfähigkeit von Gerichten 
und Behörden und für Zwecke der Verteidigung,

c.  in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Be-
handlung, Pflege und Betreuung von Personen,

d.  beim Rundfunk, bei Nachrichtenagenturen sowie bei 
den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für ande-
re Presseerzeugnisse, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf 
Ton- und Bildträgern,

e. in Verkehrsbetrieben,

f.  in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie 
in Abfall- und Abwasserentsorgungsbetrieben,

g.  in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in 
Einrichtungen zur Behandlung und Pflege von Tieren,

h.  im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von 
Betriebsanlagen,

i.  bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von 
Datennetzen und Rechnersystemen,

j.  bei Herstellungsprozessen, die aus chemischen, bio-
logischen, physikalischen oder technischen Gründen 
ununterbrochene Arbeiten notwendig machen, um die 
Zerstörung oder die unzumutbare Beschädigung von 
Produktionseinrichtungen zu vermeiden,

k.  alle Schichtbetriebe, wenn durch die Verlängerung der 
täglichen Arbeitszeit die Kontakte zwischen den Be-
schäftigten reduziert oder vermieden werden,

Personen – soweit erforderlich – werktäglich über acht Stun-
den, nicht jedoch über 12 Stunden beschäftigt werden. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass

-  die wöchentliche Arbeitszeit von 60 Stunden nicht über-
schritten wird.

-  die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt 
von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht über-
schritten wird (§ 15 Abs. 4 ArbZG).

III. Die unter I. und II. genannten Ausnahmeregelungen 
dürfen ohne gesonderte Bewilligung der Aufsichtsbehörde 
in Anspruch genommen werden,

-  soweit aufgrund der COVID-19-Pandemie ein erhebli-
cher Mehrbedarf an den genannten Gütern und Dienst-
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Zu B: Begründung für die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung:

Da das Infektionsgeschehen aktuell eine erhebliche Dyna-
mik entwickelt, duldet die Umsetzung der o. g. versorgungs-
sichernden Maßnahmen keinen Aufschub. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe 

•  für Betriebe in Münster sowie in den Kreisen Borken, 
Coesfeld, Steinfurt und Warendorf beim Verwaltungsge-
richt Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 
Münster (Postanschrift: Verwaltungsgericht Münster, 
Postfach 80 48, 48043 Münster), 

•  für Betriebe in Bottrop, Gelsenkirchen sowie im Kreis 
Recklinghausen beim Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen (Post-
anschrift: 45801 Gelsenkirchen, Postfach 10 01 55) 

schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin / des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann ge-
mäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwaltungsgericht Münster, 
Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 Münster (Postan-
schrift: Verwaltungsgericht Münster, Postfach 80 48, 48043 
Münster) Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung oder gemäß § 80 Abs. 4 VwGO bei der Bezirksre-
gierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung gestellt werden.

Die Klage bzw. der Antrag kann auch durch Übertragung 
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts (poststelle@vg-muenster.nrw.de bzw. 
poststelle@vg-gelsenkirchen.nrw.de) erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 
das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über 
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803), die durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 9. Februar 2018 (BGBl. I S. 200) 
geändert worden ist).

Hinweis:

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de

Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen be-
vollmächtigten Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Münster, den 27.03.2020 
Die Bezirksregierung Münster 

Im Auftrag

Dr. Adelgunde Holzmeier 
(Dezernentin)

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 197-199

sorgungsstruktur zu vermeiden und insbesondere anfällige 
Personengruppen bestmöglich zu schützen, müssen alle zu-
ständigen Stellen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben 
beim Erkennen, Eingrenzen und Bekämpfen der Infektionen 
sowie bei der Behandlung erkrankter Personen bestmöglich 
wahrzunehmen. Hierzu ist vor allem die optimale Ausrüs-
tung mit allen erforderlichen Produkten sicherzustellen. An-
gesichts der durch die Infektionszahlen steigenden Bedarfe, 
der möglichen Unterbrechung von Lieferketten aus ande-
ren Ländern und etwaiger Personalausfälle durch Erkran-
kungen, Quarantäneanordnungen oder Betreuungsbedarfe 
aufgrund von Schul- und KiTa-Schließungen etc. ist davon 
auszugehen, dass innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeit-
regelungen die Bedarfe nicht in allen Fällen ideal gedeckt 
werden können. Aber auch die Beschränkung der täglichen 
Produktionsmengen sowie die Reduzierung von Schichten 
bzw. Schichtstärken können zur Minimierung des Infekti-
onsrisikos in der Belegschaft beitragen. Aufgrund der durch 
eine nicht vorschriftsmäßige Ausstattung entstehenden er-
heblichen Gesundheitsgefahren ist in diesen Fällen ein über-
wiegendes Interesse zugunsten einer Ausnahmeregelung 
vorhanden. Dieses wird noch dadurch verstärkt, dass das 
für die Pandemiebewältigung unverzichtbare Vertrauen der 
Bevölkerung in die Leistungsfähigkeit der medizinischen 
Versorgung nicht durch vermeidbare Engpässe in diesem 
Bereich gefährdet werden darf. Diese Abwägung betrifft 
gleichermaßen insbesondere pandemierelevante Produkte 
und Dienstleistungen, Medizinprodukte und Medikamente, 
als auch Dienstleistungen zur Gewährleistung der Daseins-
vorsorge.

Die durch das dynamische Infektionsgeschehen entstehende 
Verunsicherung der Bevölkerung führt zu einer vermehr-
ten Bevorratung an diversen Artikeln des täglichen Bedarfs 
wie Trockenlebensmitteln, Hygieneartikeln, Desinfektions-
mitteln und dergleichen. Auch wenn derzeit keine Versor-
gungsengpässe zu erwarten sind, können dadurch entstehen-
de Lücken im Einzelhandel und in Apotheken zu weiterer 
Verunsicherung der Bevölkerung über die aktuelle Versor-
gungslage führen. Um dies zu verhindern und die Versor-
gung der Bevölkerung im Einzelhandel und in Apotheken 
mit Waren, die im Zusammenhang mit der Verbreitung des 
SARS-CoV-2 und der Erkrankung mit COVID-19 beson-
ders nachgefragt sind, sicherzustellen, ist die Zulassung 
der Produktion, des Verpackens, der Kommissionierung 
bestimmter Waren sowie die Be- und Entladetätigkeit der 
Transportfahrzeuge mit diesen Waren an Sonn- und Feierta-
gen im öffentlichen Interesse dringend nötig.

Die Landesregierung hat mit der Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(CoronaSchVO) vom 22. März 2020 in § 6 festgelegt, dass 
Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochen-
märkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des 
Großhandels über die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen 
dürfen; dies gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Os-
termontag. Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen ge-
nerell öffnen. 

Da die derzeitige Ausbreitung des Virus und der Erkran-
kungen nicht vollständig abschätzbar ist, wurde unter Be-
rücksichtigung des im Grundgesetz verankerten Sonn- und 
Feiertagsschutzes diese Bewilligung zunächst befristet bis 
zum 19. April 2020 erlassen.

Die von den Ausnahmen nicht betroffenen gesetzlichen Re-
gelungen gelten uneingeschränkt auch für die o. g. Produk-
te und Dienstleistungen. Insoweit wird auf die Geltung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes 
gesondert hingewiesen.
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höchstzulässigen Startmasse bis 2.000 kg gelten bis 
zum 31. Oktober 2020 als erfüllt. [FCL.140.A]

 b.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte für 
einmotorige Hubschrauber mit einer höchstzulässi-
gen Startmasse bis 2.000 kg gelten bis zum 31. Ok-
tober 2020 als erfüllt. [FCL.140.H]

 c.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte für 
Segelflugzeuge, Motorsegler und Reisemotorsegler 
(TMG) gelten bis zum 31. Oktober 2020 als erfüllt. 
[FCL.230.S, FCL.140.S bzw. SFCL.160 (a) und (b)]

 d.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte für 
Startarten gelten bis zum 31. Oktober 2020 als er-
füllt. [FCL.220.S, FCL.130.S bzw. SFCL.155]

 e.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte einer 
Ballonklasse gelten bis zum 31. Oktober 2020 als er-
füllt. [FCL.230.B, FCL.140.B bzw. BFCL.160]

 f.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte für 
Fesselaufstiege in Freiballonen bzw. Heißluftbal-
lonen gelten bis zum 31. Oktober 2020 als erfüllt. 
[FCL.220.B, FCL.130.B bzw. BFCL.200]

 g.  Die Rechte einer Baureihe, sofern es sich nicht um 
Muster oder Baureihen innerhalb der SEP- und 
TMG-Klassenberechtigungen handelt, gelten bis 
zum 31. Oktober 2020 als gegeben. FCL.710 (d)

 h.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte zum 
Schleppen von Bannern oder Segelflugzeugen gelten 
bis zum 31. Oktober 2020 als erfüllt. FCL.805 bzw. 
SFCL.205 (f)

 i.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte für 
eine Bergflugberechtigung gelten bis zum 31. Okto-
ber 2020 als erfüllt. [FCL.815]

 j.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte für 
Wolkenflug gelten bis zum 31. Oktober 2020 als er-
füllt. FCL.830 bzw. SFCL.215 (e)

4.  Diese Allgemeinverfügung ist zur Ausübung der Rechte 
zwingend mitzuführen.

5.  Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach Ihrer Ver-
öffentlichung als bekannt gegeben § 41 Abs. 4 Satz 4 
VwVfG).

Begründung

Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat zur Schließung zahl-
reicher Einrichtungen sowie der Beschränkung der Bewe-
gungsfreiheit geführt. Dadurch bedingt haben Pilot*innen 
teilweise keinen Zugang zu Ausbildungsorganisationen, 
Prüfungseinrichtungen, Flugplätzen und Luftfahrzeugen 
oder sie können Lehrberechtigte und Prüfer*innen nicht 
rechtzeitig erreichen. Bei vielen Pilot*innen führt dies zu 
ablaufenden Fristen, Gültigkeitsdaten oder dem Nichterfül-
len von Ausübungsvoraussetzungen für Berechtigungen.

Um die Auswirkungen dieser Pandemie so gering wie 
möglich zu halten und einen anschließenden Stau bei der 
Verlängerung oder Erneuerung von Gültigkeiten oder Aus-
übungsvoraussetzungen von Berechtigungen sowie dem 
Wiederholen von Prüfungen oder Ausbildungslehrgängen 
zu vermeiden, wird diese Allgemeinverfügung auf Basis des 
Artikel 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2018/1139 i. V. m.  
§ 35 S. 2 VwVfG erlassen.

Zur Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus wur-
de die Ausübung von Rechten auf Basis dieser Allgemein-
verfügung auf das Fliegen ohne Fluggäste bzw. Fahrgäste 
beschränkt. Zudem werden nur Rechte verlängert, die bis 
zu den oben genannten Zeiträumen noch gültig waren bzw. 
deren Ausübungsvoraussetzungen erfüllt waren.

74  Allgemeinverfügung der Bezirksregierung  
Münster  25.03.2020

zur Verlängerung der Gültigkeit von Rechten, Berech-
tigungen, Zertifikaten, Zeugnissen, Eintragungen und 

(Gültigkeits-) Zeiträumen gemäß Art. 71 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2018/1139 begründet in der  

Corona-Pandemie

Die Bezirksregierung Münster erlässt am 25.03.2020 ge-
mäß Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2018/1139 i. V. m. 
§ 35 S. 2 VwVfG die folgende Allgemeinverfügung durch 
öffentliche Bekanntgabe:

I.

Nachfolgende Regelungen gelten ausschließlich innerhalb 
des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland und 
nur sofern kein Transport von Fluggästen bzw. Fahrgästen 
erfolgt.

1.  Für Bewerber um Lizenzen und Berechtigungen (Flug-
schüler), die eine Ausbildung in der Zuständigkeit Be-
zirksregierung Münster begonnen haben, werden 
(Gültigkeits-) Zeiträume verlängert, sofern diese nach 
dem 29. Februar 2020 auslaufen:

 a.  Der Gültigkeitszeitraum einer begonnenen Prüfung 
der theoretischen Kenntnisse sowie der einer bestan-
denen Prüfung der theoretischen Kenntnisse sowie 
Empfehlungen einer ATO/DTO wird bis zum 31. 
Oktober 2020 verlängert. [FCL.025 (a) 3,(b) (2) 
bzw. SFCL.135 (c) 2. und (d) bzw. BFCL.135 (c) 2. 
und (d)]

 b.  Der Zeitraum einer begonnenen Ausbildung für eine 
Klassen- oder Musterberechtigung wird bis zum 
31. Oktober 2020 verlängert, sofern bereits mit der 
praktischen Ausbildung begonnen wurde. [FCL.725 
(c)]

 c.  Der Zeitraum einer begonnenen Ausbildung für eine 
Nachtflugberechtigung wird bis zum 31. Oktober 
2020 verlängert, sofern bereits mit der praktischen 
Ausbildung begonnen wurde. [FCL.810 (a) 1.]

2.  Für Inhaber von Lizenzen, Berechtigungen, Zertifikaten 
oder Zeugnissen und Eintragungen, die der Zuständig-
keit der Bezirksregierung Münster unterliegen und 
deren Gültigkeit zwischen dem 31. März 2020 und dem 
31. Juli 2020 abläuft, gilt für den Fall, dass die Verlän-
gerungsvoraussetzungen nicht zeitgerecht erfüllt werden 
können:

 a.  Die Gültigkeit von Klassen- und Musterberechtigun-
gen werden über das jeweilige Ablaufdatum hinaus 
um 4 Monate verlängert. [FCL.740]

 b.  Die Gültigkeit von Lehrberechtigungen und Prüfer-
berechtigungen werden über das jeweilige Ablauf-
datum hinaus bis zum 31. Oktober 2020 verlängert. 
[FCL.940 und FCL.1025]

   Prüfer*innen, die von der Ausnahmeregelung Ge-
brauch machen, informieren die Bezirksregierung 
Münster per e-mail, damit das Ablaufdatum in der 
Prüferdatenbank verlängert werden kann.

 c.  Die Gültigkeit von Spracheinträgen wird über das 
jeweilige Ablaufdatum hinaus bis zum 31. Oktober 
2020 verlängert. [FCL.055 (c)]

3.  Für Inhaber von Rechten aus Lizenzen oder Berechti-
gungen, die der Zuständigkeit der Bezirksregierung 
Münster unterliegen und deren Ausübungsvoraussetzun-
gen vor dem 1. März 2020 erfüllt waren, gilt:

 a.  Die Ausübungsvoraussetzungen für die Rechte für 
einmotorige Land- und Wasserflugzeuge mit Kol-
bentriebwerk, Reisemotorsegler (TMG) mit einer 
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76  Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

 Münster, den 19.03.2020 
 Nevinghoff 22 
 48143 Münster 
Bezirksregierung Münster 
Az.: 500-0303823-N830/0075.E

Die Emschergenossenschaft hat am 25.02.2020 eine was-
serrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8, 10 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG) für die Entnahme von Grundwasser und Einleitung 
in ein Gewässer (hier: Holzbach) beantragt. Zweck der Ge-
wässerbenutzungen ist eine temporäre (bauzeitliche) Was-
serhaltung für die Herstellung von Abwasseranlagen (hier: 
Stauraumkanal Münsterstraße in Herten und Stauraumkanal 
Resser Grenzweg in Gelsenkirchen, sowie die dazugehöri-
gen Abwasseranlagen - Bauabschnitt 3 von km 5+260 bis 
ca. km 5+928). Die Gewässerbenutzung wird für eine Ge-
samtentnahmemenge von 202.736 m³ (101.368 m³ im Jahr 
2020 und 101.368 m³ im Jahr 2021) über eine Dauer von 
rund 16 Monate beantragt.

Nach § 7 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1, Nr. 13.3.3 Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist für eine jährliche 
Grundwasserentnahme von größer 100.000 m³ bis weniger 
als 10.000.000 m³, eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalls durchzuführen. Im Rahmen der allgemeinen Vor-
prüfung ist unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG 
aufgeführten Kriterien zu untersuchen, ob das Vorhaben er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann und damit eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls kommt zu dem 
Ergebnis, dass keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. Weiter wurde nach Prüfung fest-
gestellt, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen auf die in Anlage 3 UVPG genannten Kriterien zu 
besorgen sind. Durch die Gewässerbenutzung werden lokal 
vorhandene Schutzgüter nicht oder nur geringfügig beein-
trächtigt. Ergebnis der Prüfung ist daher, dass keine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht.

Im Auftrag 
 gez. Christoph Lichtenberg

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 201

77  Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster Herten, den 20.03.2020 
500-53.0048/19/4.1.1 Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma INEOS Solvents Marl GmbH (ehemals ISP Marl 
GmbH) hat die erste Teilgenehmigung für die Änderung ei-
ner Anlage zur Herstellung von Acetylen auf dem Grund-
stück Paul-Baumann-Straße 1 in 45772 Marl (Gemarkung 
Marl, Flur 58, Flurstück 28) beantragt.

Da nur eine Einwendung gegen den o.a. Antrag eingegangen 
ist, wird der für den 03.04.2020 vorgesehene Erörterungs-
termin gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 4 der 9. BImSchV abgesagt.

Im Auftrag 
 gez. Köllner

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 201

Die unter I. genannten Regelungen betreffen den Geltungs-
bereich der Verordnung (EU) 1178/2011, Verordnung (EU) 
2018/1976 und Verordnung (EU) 2018/395.

III.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht 
Münster, Manfred-von Richthofenstr. 8, in 48145 Münster, 
erhoben werden.

V.

Hinweis

Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von 
Infektionen mit dem Corona-Virus weisen wir auf die Not-
wendigkeit der Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und 
zur Unterbrechung von Infektionsketten hin. Vor dem Hin-
tergrund der notwendigen Kontaktreduzierung appellieren 
wir an die Eigenverantwortung der Luftfahrer nur die Flüge 
durchzuführen, die zwingend erforderlich sind.

Über Sonderregeln in Bezug auf die Gültigkeit flugmedi-
zinischer Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 2 und LAPL 
informiert das Luftfahrt-Bundesamt. Diese stehen Ihnen im 
Internet (www.lba.de) zur Verfügung und sind ebenfalls zur 
Ausübung der mit der Lizenz verbundenen Rechte mitzu-
führen.

Im Auftrag 
 gez. Detlef Plätzer

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 200-201

75  Bekanntmachung gemäß § 17 Abs. 1 der 9. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes (9. BImSchV)

 - Verlegung des Erörterungstermins -

Bezirksregierung Münster  
500-53.0070/19/0226116/0004.V
 Münster, den 19.03.2020 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Dyckerhoff GmbH hat die Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung und zum Betrieb ihres Steinbruchs 
Lengerich/Hohne auf dem Grundstück Lienener Str. 89 in 
49525 Lengerich (Gemarkung Lengerich, Flur 27, Flurstü-
cke 6, 10, 11, 16, 114, 117, 124 - 127) beantragt.

Aufgrund der aktuellen Situation durch den Coronavirus 
(COVID-19/Sars-CoV-2) wird der für den 22.04.2020 vor-
gesehene Erörterungstermin gem. 17 Abs. 1 der 9. BImSchV 
auf unbestimmte Zeit verlegt.

Ein neuer Termin wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt im 
Amtsblatt der Bezirksregierung Münster sowie in den West-
fälischen Nachrichten rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Im Auftrag 
 gez. Alfery

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 201
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78  1. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Stu-
dieninstitut für kommunale Verwaltung Westfa-
len-Lippe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 
202) und des § 18 (1) des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Art. 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes mit Be-
schluss vom 18. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 12.234.608 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 12.234.608 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 12.839.305 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 11.091.341 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf 0 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf 1.272.310 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf 107.134 EUR

festgesetzt.

Ein globaler Minderaufwand im Ergebnisplan wird nicht 
veranschlagt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfol-
gen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

Die von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Umlage wird 
wie folgt festgesetzt:

Allgemeine Verbandsumlage 0 EUR

Versorgungsumlage 481.326 EUR

Die Versorgungsumlage wird zum 30. September 2020 er-
hoben.

§ 7

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW können Ermächtigun-
gen für Aufwendungen und Auszahlungen auf die Folgejah-
re übertragen werden. Die Studienleitung wird ermächtigt, 
Haushaltsansätze für begonnene Maßnahmen, die noch 
nicht abgeschlossen wurden, auf Antrag der Produktverant-
wortlichen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Die 
Entscheidung erfolgt im Einzelfall. Noch nicht begonnene 
Maßnahmen sind neu zu veranschlagen.

§ 8

In den Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht finden 
sich an verschiedenen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe 
zu Wertgrenzen, die im Einzelfall oder auch generell fest-
zulegen sind:

1. Nachtragssatzung

 § 81 GO NRW

a.  Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW 
gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 % des Gesamt-
betrages der Aufwendungen.

b.  Als erhebliche Mehraufwendungen beziehungsweise 
Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO 
NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche 
Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzel-
fall die Höhe von 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. 
der Gesamtauszahlungen übersteigen.

c.  Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gel-
ten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaß-
nahmen einen Betrag von 3 % der Gesamtauszahlungen 
aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

  Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder 
Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige inves-
tive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung ge-
mäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen son-
dern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen 
anzuwenden.

2.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen

 § 83 GO NRW

a.  Erhebliche über - bzw. außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, 
die der vorherigen Zustimmung der Verbandsversamm-
lung bedürfen, liegen vor, wenn sie im Einzelfall den 
Betrag von 50 % des Produktsachkontos, mindestens 
aber 100.000 € ausmachen.

  Beruht der Aufwand bzw. die Auszahlung auf einer 
rechtlichen Verpflichtung, ist die vorherige Zustimmung 
der Verbandsversammlung erst erforderlich, wenn das 
Budget um mehr als 150.000 € überschritten wird.

b.  Stets unerheblich sind Aufwendungen und Auszahlun-
gen, die sich auf

 • kalkulatorische Kosten

 • durchlaufende Zahlungen und/oder

 • Abschlussbuchungen

 beziehen.

c.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, zu deren Leistung die Studienleitung ihre 
Zustimmung gegeben hat, sind der Verbandsversamm-
lung nach Abschluss des Haushaltsjahres im Rahmen 
des Jahresabschlusses zur Kenntnis zu bringen.

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 203

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c)   der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet

 oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Bielefeld, 4. März 2020 Der Verbandsvorsteher 
gez. Clausen 

Oberbürgermeister

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 202-203

d.  Wird eine Bagatellgrenze von 1.000 € nicht überschrit-
ten, müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen nicht der Verbandsversammlung zur 
Kenntnis gebracht werden.

3.  Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti- 
gungen

 § 85 GO NRW

a.  Erheblich im Sinne des § 85 Abs. 1 Satz 3 GO NRW 
in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW sind 
Verpflichtungsermächtigungen, wenn sie im Einzelfall 
100.000 € überschreiten. Über diese über- und außer-
planmäßigen Verpflichtungsermächtigungen entscheidet 
die Studienleitung nach vorheriger Zustimmung der Ver-
bandsversammlung.

b.  Über nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen entscheidet die Studien-
leitung. Diese Entscheidungen sind der Verbandsver-
sammlung in ihrer nächsten turnusmäßigen Sitzung zur 
Kenntnis zu bringen.

4. Einzelausweis von Investitionen

  § 4 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KomH-
VO NRW 

  Investitionen sind ab einem Wert von 100.000 € einzeln 
darzustellen.

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzu-
wandeln“ (k. u.) und „künftig wegfallend“ (k. w.) werden 
beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle 
beziehungsweise beim Eintritt der in bestimmten Einzelfäl-
len maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

§ 10

Bei der Besetzung neuer Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte 
können im Stellenplan ausgewiesene Stellen tariflich Be-
schäftigter auch mit vergleichbaren Beamten und umgekehrt 
auch Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Der Stellenplan wird dann bei den 
folgenden Haushaltsbeschlüssen entsprechend korrigiert.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) öffentlich be-
kannt gemacht.

Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung vom 1. 
Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 
90), erforderliche Genehmigung zu den in § 6 der Haus-
haltssatzung festgesetzten Umlagen, ist von der Bezirksre-
gierung in Detmold am 20. Februar 2020 - Az.: 31.02.1.2-
011/2020-007 erteilt worden.

Es wird hiermit gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 
(GV. NRW. S. 202), darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften des GkG NRW 
oder der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
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